
 

 Eingang: Dienstgebäude: Bus / Straßenbahn: Sprechzeiten: Bankverbindungen: 
 Rembertiring 8-12 Rembertiring 8-12 Haltestellen Hauptbahnhof montags bis freitags Bremer Landesbank Sparkasse Bremen 
  28195 Bremen  von 9:00 - 14:00 Uhr Konto-Nr. 1070115000 Konto-Nr. 1090653 
     BLZ 290 500 00 BLZ 290 501 01 

Die Senatorin für Kinder und Bildung  Freie 
Hansestadt 
Bremen 

Die Senatorin für Kinder und Bildung . Rembertiring 8-12  28195 Bremen 

Schulen der 
Stadtgemeinde Bremen 
 
 
nachrichtlich an: 
Privatschulen 
Magistrat der Stadt Bremerhaven –Schulamt-  
Zentralelternbeirat 
Gesamtschülervertretung 
 

 Auskunft erteilt 
Herr Joachim Böse 

Zimmer E. 111 

T (04 21) 3 61 6550 
F (04 21) 4 96 6550 

E-Mail   joachim.boese 
@bildung.bremen.de 

Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 
 

Mein Zeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
40-20 

Bremen, 23.12.2020  
Mitteilung Nr.359/2020 

 
Einführung des kostenlosen StadtTicket für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Veränderung bei dem Verfahren zur Berücksichtigung 
der tatsächlichen erforderlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung im Rahmen der Leistungen 
für Bildung und Teilhabe (Schüler Ticket-Bremen) informieren. 

Mit der Einführung des kostenlosen StadtTicket für Kinder und Jugendliche zum 01.01.2021, entfällt 
die Beantragung einer Fahrkostenübernahme bei der Senatorin für Kinder und Bildung für alle 
anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler vom 6. bis einschließlich 17. Lebensjahr im Rahmen 
von Bildung und Teilhabe (bisher Schüler Ticket-Bremen i.V. mit dem Bremen-Pass). 
 
Ab sofort füllen die Erziehungsberechtigten für die Kinder/Jugendlichen einen Antrag für das 
kostenlose StadtTicket aus, der in den Sozialzentren des Amtes für Soziale Dienste erhältlich ist. Dort 
wird auch die Anspruchsberechtigung geprüft und bestätigt. Der ausgefüllte und abgestempelte Antrag 
wird von den beantragenden Personen in einem BSAG Kundencenter abgegeben. Von dort wird das 
Ticket den Berechtigten per Post zugeschickt. 
 
Weitere Informationen zum StadtTicket für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und dem 
dazugehörigen Antragsverfahren werden über www.bsag.de/aktuelles 
und  vbn.de/fileadmin/content/_tickets/_stadtticket_bremen/Faltblatt_StadtTicket_Bremen_2021.pdf 
bereitgehalten. 

Für die Schülerinnen und Schüler die das 18. Lebensjahr vollendet haben und einen „Bremen-Pass“ 
vorgelegt haben, bleibt das bisherige Antragsverfahren zur Übernahme von Fahrtkosten (Schüler 
Ticket-Bremen) unverändert bestehen. Das entsprechend abgeänderte Formular steht Ihnen im 
Schülerverzeichnis unter den Rubriken „Bildung und Teilhabe“ und „Fahrtkostenübernahme“ zur 
Verfügung.   

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung. 
Für Fragen steht der Unterzeichner gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Joachim Böse 
 


